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. Auf die Anfrage Nr. 2008, welche die Abg. Regensburger 

und Geln. in der Sitzung des Nationalrates am 20.III. 1975, be­

treffend divergierende Begriffsinhalte .für "Eigenheim"·an mich ge­

richtet haben, beehre ich mich folgendes mitzuteilen: 

10) Ist Ihnen bekannt, daß der Tatbestand "Eigenheim" im Rahmen der 

Sonderausgabenregelung des Einkol'!unensteuergesetzes· einerseits und 

im § 2 Abs~ 1 Z. 1 des Wohnbauf6rderungsg~setzes1968 anderer­

seits einen verschiedenen Umfang hat und dadurch der Erbau:er eines 

Eigenheimes zwar eine staatliche F~rderung für die Errichtung 

erhält, aber keine entsprechende steuerliche Berücksichtigung 

erfährt? 

zu 1): Der Eigenheimbegriffdes.,Einkommensteuergesetzes 1972 \",eicht 

von jenem des vJohnbauförderungsgesetzes 1968 in der geltenden 

Fassung in einzelnen Punkten ab. Eine Angleichung des steuer­

rechtlichen Begriffsinhaltes an die Definition des \vohnbauf6rderungs­

gesetzes. wäre wohl in bestimmten Fäll.en für die Steuerpflichtigen 

von Vorteil, würde jedoch für viele gegenüber der derzeitigen 
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bedQut~~. So darf i~ Falle eines Eig0nheimes mit einer Wohnung die 
~ .. ".... 2. . . Nutz:lacte ~ach GO~ tohnoauforderungsG0sctz 130 m , bc~ mehr als drC2 

Kinder'Tl 150 Ubersteicen~ während nach dem Einko~oennteuer-

betragen kann, wobei sich dieses Ausmaß fUr jedes Kihd noch um je lO 

erhellt •. 1'!85. ters b:iJ.det die nach dem \1ohnbau förderunesgesetz vo:::-ge­

schriebpne normale Ausstattung keine Voraussetzung für die Ge,·:ähru·ng 

2 
.::1 

2 
r.: 

der stel.li::rlich",n Bcgiir:stigung. Auch die Bes".;immung des 1:1ohnbauförderuq::s~ 

gesetzes. wonach ein Eigenheim nur vom Eigentümer und bestimmten~ ihm 

nahc-stc hendon Pe!'soncn benütz t "lerden darf, ist dem Einkonir:1cnstcuer-

rechl~ fremd. 

2 .. ) Sind Sie ben'i t, beim Finanzminister darauf hin~U\.;irken I daß 

him;ichtlich des Begriffes "Eigenheim" im § 18 des 'sink.oi':"il7WU-

steUi2~~f,esctz(>s eine iJbereinstimmu!1C mit dC::T1 § 2 Abs. 1 Z. 1 des 

WohnbaufBrdcrungsgesetzes 1968 hergestellt wird? 

zu 2): Mit rlernBundesministerium fUr Finanzen wurde in dieser Frage 

Kontakt aufsena~rnen; hiebei hat sich ergeben, daß wichtige GrUnde 

gegen eine Anpassung des einkommensteuerrechtlichen Eigenheimbe-
CI r>~. • t, ~ '\ -". 1 t . , '1'1 • 

grll~es an Jenen des ~onnoaulor~erungsgcsc zcs sprecnen. ~lne 

solche Angleichung k5nnte nämlich aus den in der Beantwortung 

der Frage 1 erw§hnten Gründen dazu führen, daß bisher steuerbe-

B0S0nders bei bereits errichteten'~igenheirnen, bei denen noch 

mit jQhrzehntel~ngen steuerlich absetzbaren DarlehensrUckzahlungs-

raten zu rechnen ist, wUrde dies ~ohl eine nur schwer vertretbare 

H~rte b~deuten. Eine etw~ige diesem Umstand Rechnung tragende Ubcr-

o0stel1011 1 U.lld 

vertr~:.tba.r. 

b:';':.tc zur Folge, daß durch J8.hrzehüte z"'iei 

~i~kommensteuerrechtliche R~g01ungen nebeneininder 

erscheint daher insbesondere verwaltungsm~ßig k~u~ 

Ich ~~chtc noch da~nuf hinweisen, daß den aufgeworfenen ProbIen der. 

':!ohm~nGen be2tchC"nden :c.:igenh0.irn auf Grund der gc1.tendcn Recht:-;lagc 

dadur·cl.1 berJ"/:\~!'1~--::t 'l"'ra'en ka"'rl d·"'ß an ,.:l"'n "e';den l,fO').,'" n~'en' Z",ll . ..:...- ...... ,..."\..,~ -...,""_.--- : '- • -- ••. , v. ,<__.J ...... I. , ... u ,,;,_ .. '_ \"bl'.l'e"l!\" 

besründet Vlirdj in diesem Fall ist steuerlich nicht 

diD scsn~te Wohnz~ecken dienende Nut~fl~che d~D Zicenhriincs, sondern 

l:.~ohnnl;' t~~ flö.chc jeder ...... ..:_--..,~---
C-..1..1':b"~ .. L.'I.~'::~ 
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